
Herr Ullmann verweist auf den TOP 9 der Niederschrift zur 8. Sitzung des Rates am 22.03.2011, 
bei dem es sich um seinen Antrag zur Erhebung einer Sondergebühr für Gewerbebetriebe im 
Wülfing-Gelände handelt. Hiervon sollten nicht nur die Gewerbebetreibenden, wie in der 
Niederschrift aufgeführt, sondern insbesondere deren Eigentümer betroffen sein. 
 
Der Rat der Stadt nimmt die Niederschrift zur Kenntnis. 
 


